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Verhaltensregeln 
bei Benutzung des Boule Platzes

Stand 12. Juni 2021

Für die Sportausübung entfällt mit der Inzidenzstufe 1 für das Land NRW (seit 11. Juni 
2021) die Testpflicht: Außen und innen ist Kontaktsport mit bis zu 100 Personen 
möglich; kontaktfreier Sport ist innen und außen ohne Personenbegrenzung zulässig 
(die einfache Rückverfolgbarkeit muss sichergestellt sein).
Die neuen Corona-Regeln ab 11. Juni 2021

Damit das Infektionsrisiko weiterhin grundsätzlich so gering wie möglich gehalten wird, hat der 
Vorstand des Vereins die folgenden Verhaltensregelungen für den Spielbetrieb aufgestellt. 
Diese Regelungen sind bis auf Weiteres durch alle Mitglieder des Vereins bei der Nutzung 
der Sportanlage zwingend zu beachten. Jeder ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass 
er/sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt.
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Falls eine eigene Corona Erkrankung oder 
die Erkrankung von Personen im eigenen 
Umfeld bekannt ist*, darf der Bouleplatz 

nicht betreten werden.

*Dies gilt insbesondere, falls die Corona-App ein erhöhtes Risiko 
(rot) anzeigt und kein negativer PCR-Test nachgewiesen werden kann!



 1. Verhalten auf den Spielfeldern
(a) Grundsätzlich sind wieder alle Spielvarianten erlaubt. Die Einhaltung eines 

Mindestabstandes, sowie das Tragen eines Nasen-Mundschutzes ist nicht mehr 
vorgeschrieben. 

(b) Unnötige indirekte Körperkontakte sollten trotzdem weiterhin auf ein Minimum reduziert
werden. Jeder Spieler sollte die individuellen Bedürfnisse anderer Spieler respektieren 
und ggf. ausreichend Abstand halten.

 2. Rückverfolgbarkeit
(a) Um die einfache Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, tragen sich weiterhin alle Personen 

mit Name und Zeitraum des Aufenthalts schriftlich in das Anwesenheitsbuch1 ein. 

 3. Benutzung Vereinsheim
(a) Die Nutzung der Gemeinschaftsräume des Vereinsheimes ist ab sofort wider gestattet. 

(b) Bei der Benutzung der Toiletten ist weiterhin auf ausreichende Hygiene zu achten. 
Desinfektionsmittel wird weiterhin bereit gestellt. Auf eine ausreichende Lüftung der 
Räume ist zu achten.

 4. Verhalten bei Krankheitssymptomen
(a) Der Bouleplatz darf nicht betreten werden falls eine eigene Corona Erkrankung oder die 

Erkrankung von Personen im eigenen Umfeld bekannt ist. Dies gilt insbesondere auch 
dann als gegeben, falls die Corona-App ein erhöhtes  Risiko (rot) anzeigen sollte!

Neunkirchen-Seelscheid, 12.06.2021 der Vorstand des Vereins

1 Liegt im Geminschaftsraum aus...
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